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§ 108c EStG 1988 Forschungsprämien
 EStG 1988 - Einkommensteuergesetz 1988

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.03.2025

1. (1)Steuerpflichtige, soweit sie nicht Mitunternehmer sind, und Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als

Mitunternehmer anzusehen sind, können eine Forschungsprämie für eigenbetriebliche Forschung und eine

Forschungsprämie für Auftragsforschung in Höhe von jeweils 14% der prämienbegünstigten

Forschungsaufwendungen (-ausgaben) geltend machen. Die Prämien stellen keine Betriebseinnahmen dar; § 6

Z 10 und § 20 Abs. 2 sind auf sie nicht anwendbar.

2. (2)Prämienbegünstigt sind:

1. 1.Eigenbetriebliche Forschung und experimentelle Entwicklung, die systematisch und unter Einsatz

wissenschaftlicher Methoden durchgeführt wird. Zielsetzung muss sein, den Stand des Wissens zu

vermehren sowie neue Anwendungen dieses Wissens zu erarbeiten. Die Forschung muss in einem

inländischen Betrieb oder einer inländischen Betriebsstätte erfolgen. Der Bundesminister für Finanzen wird

ermächtigt, die Kriterien zur Festlegung der prämienbegünstigten Forschungsaufwendungen (-ausgaben)

sowie die Berücksichtigung eines fiktiven Unternehmerlohnes für eine nachweislich in Forschung und

experimenteller Entwicklung ausgeübte Tätigkeit mittels Verordnung festzulegen.

2. 2.Auftragsforschung für in Auftrag gegebene Forschung und experimentelle Entwicklung im Sinne der Z 1

nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

–Die Forschung muss von einem inländischen Betrieb oder einer inländischen Betriebsstätte in Auftrag

gegeben werden.

–Es dürfen nur Einrichtungen oder Unternehmen beauftragt werden, die mit Forschungsaufgaben und

experimentellen Entwicklungsaufgaben befasst sind und deren Sitz in einem Staat der Europäischen

Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegen ist.

–Der Auftragnehmer darf nicht unter beherrschendem Einfluss des Auftraggebers stehen oder Mitglied

einer Unternehmensgruppe (§ 9 des Körperschaftsteuergesetzes 1988) sein, der auch der Auftraggeber

angehört.

–Die Forschungsprämie kann nur für Aufwendungen (Ausgaben) in Höhe von höchstens 1 000 000 Euro

pro Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. Umfasst das Wirtschaftsjahr einen Zeitraum von weniger

als zwölf Monaten, ist der Höchstbetrag von 1 000 000 Euro entsprechend der Anzahl der Monate des

Wirtschaftsjahres zu aliquotieren. Angefangene Kalendermonate gelten dabei als volle

Kalendermonate.

–Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Forschungsprämie ist, dass der Auftraggeber bis zum

Ablauf seines Wirtschaftsjahres dem Auftragnehmer nachweislich mitteilt, bis zu welchem Ausmaß an

Aufwendungen (Ausgaben) er die Forschungsprämie für Auftragsforschung in Anspruch nimmt. Der

Auftragnehmer kann für die in Auftrag genommene Forschung und experimentelle Entwicklung

hinsichtlich der von der Mitteilung umfassten Aufwendungen (Ausgaben) keine Forschungsprämie für

eigenbetriebliche Forschung in Anspruch nehmen.

–Die Forschungsprämie für Auftragsforschung kann von jenen Aufwendungen (Ausgaben) nicht geltend
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gemacht werden, die Grundlage einer Forschungsprämie für eigenbetriebliche Forschung ist.

3. (3)Die Prämien können jeweils für ein Kalenderjahr beantragt werden. Die Bemessungsgrundlage für die Prämie

für das Kalenderjahr ist aus den Forschungsaufwendungen(-ausgaben) aus dem/den Wirtschaftsjahr(en) zu

ermitteln, das/die in dem Kalenderjahr endet/enden. Die Antragsfrist beginnt mit dem Ablauf des (letzten)

Wirtschaftsjahres und endet vier Jahre nach dem Beginn. Die Antragstellung hat elektronisch im Wege von

FinanzOnline zu erfolgen.

4. (4)Die Prämien sind auf dem Abgabenkonto gut zu schreiben, es sei denn, es wird ein Bescheid gemäß § 201 BAO

oder gemäß Abs. 4a erlassen. Die Gutschrift wirkt auf den Tag der Antragstellung zurück. Sowohl die Prämien als

auch Rückforderungsansprüche gelten als Abgabe vom Einkommen im Sinne der Bundesabgabenordnung. Auf

Gutschriften und Rückforderungen sind jene Bestimmungen der Bundesabgabenordnung anzuwenden, die für

wiederkehrend zu erhebende, selbst zu berechnende Abgaben gelten. Bei Gesellschaften, die nach bürgerlichem

Recht nicht rechtsfähige Personenvereinigungen sind, hat die zusammengefasste Verbuchung der Gebarung mit

jenen Abgaben zu erfolgen, die die Beteiligten gemeinsam schulden.

5. (4a)Das Finanzamt kann auf Antrag die Forschungsprämie für eigenbetriebliche Forschung und experimentelle

Entwicklung hinsichtlich eines sachverhaltsmäßig abgegrenzten Teiles des Prämienantrages (ein

Forschungsprojekt, mehrere Forschungsprojekte und/oder ein Forschungsschwerpunkt, mehrere

Forschungsschwerpunkte) mit gesondertem Bescheid festsetzen, wenn damit zu rechnen ist, dass sich

andernfalls die Entscheidung über den Prämienantrag erheblich verzögert. Der Antrag hat zu enthalten:

1. 1.Die im Gutachten der FFG verwendete Nummer und den Titel des Forschungsprojektes bzw. des

Forschungsschwerpunktes, auf die er sich bezieht.

2. 2.Die darauf entfallende Bemessungsgrundlage und die Höhe der Forschungsprämie, die gesondert

festgesetzt werden soll.

Die Forschungsprämie, die auf den nicht auf diese Weise erledigten Antrag entfällt, ist ebenfalls mit einem

gesonderten Bescheid oder mit mehreren gesonderten Bescheiden festzusetzen.

6. (5)Die Prämien sind zu Lasten des Aufkommens an veranlagter Einkommen- oder Körperschaftsteuer zu

berücksichtigen.(6) Die Prämien sind insoweit zu gewähren, als die Aufwendungen nach dem 31. Dezember 2001

angefallen sind.

7. (7)Das Finanzamt kann sich bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen einer Forschung und experimentellen

Entwicklung im Sinne des Abs. 2 Z 1 vorliegen, der Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) bedienen.

Voraussetzung für die Gewährung einer Forschungsprämie für eigenbetriebliche Forschung und experimentelle

Entwicklung ist ein vom Steuerpflichtigen bei der FFG anzuforderndes Gutachten (Abs. 8), welches die Beurteilung

zum Gegenstand hat, inwieweit eine Forschung und experimentelle Entwicklung unter Zugrundelegung der vom

Steuerpflichtigen bekanntgegebenen Informationen die Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 erfüllt. Liegt bereits eine

diesbezügliche bescheidmäßige Bestätigung nach § 118a der Bundesabgabenordnung vor, genügt die

Glaubhaftmachung, dass die durchgeführte Forschung und experimentelle Entwicklung der der Bestätigung zu

Grunde gelegten entspricht oder davon nicht wesentlich abweicht.

8. (8)Für die Erstellung von Gutachten durch die FFG gilt Folgendes:

1. 1.Die FFG hat Gutachten ausschließlich auf Grundlage der vom Steuerpflichtigen zur Verfügung gestellten

Informationen zu erstellen und – vorbehaltlich der Z 4 – deren Richtigkeit und Vollständigkeit nicht zu

beurteilen.

2. 2.Die FFG hat in ihrem Gutachten nicht zu beurteilen, ob und in welchem Umfang Aufwendungen oder

Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung Bestandteil der Bemessungsgrundlage für die

Forschungsprämie sind.

3. 3.Die FFG hat ein von ihr erstelltes Gutachten bis zu einer Löschungsanordnung durch das Finanzamt

aufzubewahren.

4. 4.Mit Zustimmung des Steuerpflichtigen kann die FFG, die von ihm übermittelten Informationen mit den

über den jeweiligen Steuerpflichtigen bei ihr vorhandenen personenbezogenen Daten aus bereits erledigten

oder anhängigen Förderungsfällen vergleichen. Ansonsten ist die FFG nur bei begründetem Verdacht auf

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der ihr vom Steuerpflichtigen zur Verfügung gestellten Informationen

ermächtigt, diesen Datenvergleich vorzunehmen. Auf das Ergebnis dieses Vergleichs ist im Gutachten

ergänzend hinzuweisen.



5. 5.Mit Zustimmung des Steuerpflichtigen hat das Finanzamt der FFG den Zugriff auf Informationen aus einer

Anforderung eines Gutachtens zur Vornahme eines Vergleichs mit den über denselben Steuerpflichtigen bei

ihr vorhandenen personenbezogenen Daten aus bereits erledigten oder anhängigen Förderungsfällen

einzuräumen. Ansonsten darf das Finanzamt nur bei begründetem Verdacht auf Unrichtigkeit oder

Unvollständigkeit der denselben Steuerpflichtigen betreffenden Informationen aus erledigten oder

anhängigen Förderungsfällen einen Datenvergleich zulassen.

6. 6.Der Steuerpflichtige hat Gutachten der FFG elektronisch anzufordern, wobei FinanzOnline als

Authentifizierungsprovider zu fungieren hat. Die FFG hat Gutachten unter Bezugnahme auf die Anforderung

durch den Steuerpflichtigen im Wege von FinanzOnline der Abgabenbehörde zu übermitteln und dem

Steuerpflichtigen zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.

7. 7.Die Bundesministerin für Finanzen wird ermächtigt, die Durchführung der Gutachtenserstellung sowie den

Inhalt und das Verfahren der elektronischen Anforderung und Übermittlung von Gutachten mit Verordnung

festzulegen.

9. (9)Das Finanzamt hat auf Antrag des Steuerpflichtigen einen Feststellungsbescheid über die Höhe der

Bemessungsgrundlage für die Forschungsprämie für eine eigenbetriebliche Forschung zu erlassen, wenn

anlässlich der Antragstellung

1. a)glaubhaft gemacht wird, dass der verwirklichte Sachverhalt den Voraussetzungen einer Forschung und

experimentellen Entwicklung im Sinne des Abs. 2 Z 1 entspricht, sowie

2. b)nachgewiesen wird, dass die Bemessungsgrundlage für die Forschungsprämie richtig ermittelt worden ist.

Die Glaubhaftmachung gemäß lit. a hat unter Zugrundelegung eines Gutachtens der FFG zu erfolgen. Liegt eine

diesbezügliche bescheidmäßige Bestätigung nach § 118a der Bundesabgabenordnung vor, genügt die

Glaubhaftmachung, dass die durchgeführte Forschung der der Bestätigung zu Grunde gelegten entspricht oder

davon nicht wesentlich abweicht. Der Nachweis gemäß lit. b hat durch eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers

zu erfolgen, die auf Grundlage einer den Anforderungen der §§ 268 ff des Unternehmensgesetzbuches

entsprechenden Prüfung über die Einhaltung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften ausgestellt

wurde. Die Bestimmungen des § 275 des Unternehmensgesetzbuches gelten sinngemäß.
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